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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

In Beantwortung einer Einfachen Anfrage Rychen (svp, BE) zu den
Sozialversicherungskosten, welche der Schweiz bei Abschluss der bilateralen
Verhandlungen mit der EU ins Haus stehen, machte die Landesregierung anfangs Juli
erstmals konkrete Angaben. Ihrer Ansicht nach sind die grössten Kosten bei der
Arbeitslosenversicherung zu erwarten, da Kurzaufenthalter und Saisonniers künftig
nach einem Aufenthalt von sechs Monaten Taggelder beziehen können, wobei die
Schweiz die zuvor in einem anderen EU-Staat geleistete Versicherungszeit
berücksichtigen muss. Positiv zu vermerken sei aber, dass die EU in eine Übergangsfrist
von sieben Jahren einwillige, da die Schweizer Wirtschaft überdurchschnittlich viele
Wanderarbeiter mit befristeten Verträgen beschäftigt. In diesem ersten Zeitraum wird
die Schweiz jährlich Beiträge von rund 170 Mio. Fr. ausbezahlen und weitere 40 Mio. Fr.
an ausländische Versicherungen rückerstatten. Nach Ablauf der Frist wird volles EU-
Recht gelten: dannzumal, schätzte der Bundesrat, werden die Zusatzkosten auf 370 bis
600 Mio. Fr. pro Jahr steigen. Eine Entlastung sei dagegen bei den Grenzgängern
absehbar. Heute zahlt die Schweiz den Arbeitslosenkassen in den Nachbarländern die
Beiträge der Grenzgänger im Umfang von rund 200 Mio. Fr. zurück. Diese
Rückerstattung ist innerhalb der EU nicht vorgesehen und fällt deshalb nach der
Übergangsfrist dahin.

Bei der AHV rechnet der Bundesrat mit jährlichen Kosten von 34 Mio. Fr. Für die
berufliche Vorsorge liegen die Ausgaben bei 10,7 und für die Familienzulagen bei 2 Mio.
Fr. Die Krankenversicherung für die Angehörigen von EU-Wanderarbeitnehmern und
Grenzgängern wird dem Staat kaum Mehrkosten verursachen, da die Kassen das
Angebot selbsttragend gestalten sollen. Allerdings wird die Schweiz in Härtefällen die
Prämienverbilligung exportieren müssen. Damit liegen die gesamten Zusatzkosten
während der siebenjährigen Übergangsfrist bei 462 Mio. Fr. In der anschliessenden
Phase mit uneingeschränktem EU-Recht muss mit Kosten von 422 bis 652 Mio. Fr.
jährlich gerechnet werden. Dem stehen Verbesserungen gegenüber, von denen auch
Schweizer im EU-Rahmen profitieren. So ist vorgesehen, die zwischenstaatliche
Leistungsaushilfe zu gewähren und die Beitragszeiten an ausländische
Sozialversicherungen zu addieren und als Basis für die Auszahlungen zu verwenden. 1

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 26.06.1998
MARIANNE BENTELI

Anders als bei dem 1992 vom Volk abgelehnten EWR-Beitritt, welcher die Übernahme
von EU-Recht bedingt hätte, geht es beim bilateralen Vertrag mit der EU über den
freien Personenverkehr im Bereich der Sozialversicherungen lediglich um eine
Koordinierung der sozialen Sicherheit, was nur geringe gesetzliche Änderungen
notwendig macht. Die Sozialgesetzgebung der beiden Partner wird grundsätzlich nicht
verändert, doch soll verhindert werden, dass Beschäftigte eine direkte oder indirekte
Benachteiligung bei der sozialen Sicherheit erleiden, wenn sie vom EU-Raum in die
Schweiz wechseln oder umgekehrt. Erfasst von der Koordination werden alle
schweizerischen Sozialversicherungszweige in den Bereichen Krankheit, Unfall,
Invalidität, Alter, Tod, Arbeitslosigkeit und Familienleistungen. Oberstes Prinzip ist die
uneingeschränkte Gleichbehandlung der Bürgerinnen und Bürger aller Vertragsstaaten.
Hinzu kommt die Verpflichtung zur gegenseitigen Anerkennung von Versicherungszeiten
für den Erwerb von Leistungsansprüchen sowie zur Auslandszahlung von Leistungen.
Um nicht in allen Sozialversicherungsgesetzen sämtliche Koordinationsbestimmungen
einfügen zu müssen, wurde in den entsprechenden Gesetzen eine sogenannte
„Verweiserbestimmung“ auf das europäische Verordnungsrecht eingefügt.

Für den reinen AHV/IV-Bereich ergeben sich aus dem Abkommen keine besonderen
Belastungen für die Schweiz. Im Ausland zurückgelegte Beitragszeiten müssen zwar
anerkannt werden, doch kann jedes Vertragsland die Höhe seiner Renten weiterhin
autonom berechnen. Zu einer finanziellen Hypothek könnte hingegen die freiwillige AHV
für Auslandschweizer werden. Die Gleichbehandlungsvorschrift würde die Schweiz
verpflichten, EU-Staatsangehörige unter den gleichen Voraussetzungen wie Schweizer
Bürgerinnen und Bürger zur (massiv defizitären) freiwilligen AHV zuzulassen. Der
Bundesrat schlug deshalb vor, bereits jetzt die Beitrittsmöglichkeit im Sinn seiner

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.06.1999
MARIANNE BENTELI
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Vorschläge zur Revision der freiwilligen AHV (siehe unten) einzuschränken. Danach soll
ein Beitritt künftig nur noch bei Wohnsitz in einem Staat möglich sein, mit dem die
Schweiz kein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat. Ausserdem muss die
betreffende Person zuvor mindestens fünf Jahre obligatorisch in der AHV versichert
gewesen sein. Beitreten könnten schweizerische und ausländische Staatsangehörige.
Die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV können als beitragsunabhängige
Sonderleistungen der öffentlichen Hand von der Auslandszahlung ausgenommen
werden. Dafür entstehen im Inland neue Verpflichtungen, deren Kosten auf jährlich 11
Mio Fr. geschätzt werden. EU-Staatsangehörige haben inskünftig unter denselben
Voraussetzungen wie schweizerische Bürgerinnen und Bürger Anspruch auf EL. Die
bisher verlangte zehnjährige Mindestwohndauer entfällt. Für allfällige Karenzfristen bei
kantonalen Zusatzergänzungsleistungen und AHV/IV-Beihilfen müssen Wohnzeiten in
einem EU-Staat angerechnet werden. Bei den Hilflosenentschädigungen beantragte der
Bundesrat eine Herauslösung aus der eigentlichen Versicherung und eine
ausschliessliche Übernahme durch die öffentliche Hand, um so den Export dieser
Leistungen ebenfalls auszuschliessen.

Im Rahmen der beruflichen Vorsorge ergeben sich durch die bilateralen Verträge nur
geringfügige Veränderungen, da nur die Minimalvorsorge gemäss BVG von der
Koordination tangiert ist. Nach Ablauf einer fünfjährigen Übergangsfrist können
Barauszahlungen der Austrittsleistung gleich wie für Schweizer Bürgerinnen und Bürger
nur noch erfolgen, wenn damit eine Aufgabe der Erwerbstätigkeit verbunden ist. Ist dies
nicht der Fall, wird das BVG-Guthaben bei einem beruflichen Wechsel ins Ausland an
den neuen Wohnsitzstaat überwiesen. Nicht berührt vom Abkommen ist die
Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge.

Die bedeutendsten Neuerungen im Sozialversicherungsbereich treten bei der
Krankenversicherung ein. Hier wurde bereits im Personenverkehrsabkommen eine
Präzisierung vorgenommen, da – anders als in den meisten europäischen Staaten – in
der Schweiz die Versicherungspflicht nicht an eine Erwerbstätigkeit, sondern an den
Wohnsitz geknüpft ist. Deshalb musste ausdrücklich gesagt werden, dass alle
ausländischen Personen, die aufgrund ihrer Erwerbssituation der sozialen Sicherheit in
der Schweiz zugeordnet sind, auch der hiesigen Krankenversicherung unterstellt
werden müssen. Dies gilt – unter Wahrung des Prinzips der Individualversicherung mit
Kopfprämien – auch für die in einem EU-Staat lebenden nichterwerbstätigen
Familienangehörigen. Alle diese Personen kommen – wenn sie in bescheidenen
wirtschaftlichen Verhältnissen leben – ebenfalls in den Genuss von
Prämienverbilligungen.

Im Bereich der Arbeitslosenversicherung bestanden bisher lediglich mit den
Nachbarstaaten Deutschland, Frankreich, Österreich und Italien bilaterale Abkommen.
Die grundsätzliche Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer war zwar im geltenden
Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG) gewährleistet, doch konnten Kurzaufenthalter
und Saisonniers auf Grund aufenthaltsrechtlicher Bestimmungen ihre Ansprüche nur
bedingt geltend machen. Die Koordinationsregeln der EU zwingen die Schweiz, nach der
Annahme der bilateralen Verträge drei Grundsätze zu erfüllen: Das
Beschäftigungslandprinzip bedeutet, dass der Anspruch auf Leistungen der ALV in
jenem Staat besteht, in welchem der Arbeitnehmer zuletzt angestellt war; die
Zusammenrechnung der Beitragszeiten stellt sicher, dass alle in einem EU-Land
geleisteten Beschäftigungen für die Berechnung des Anspruchs berücksichtigt werden;
die Bestimmungen zum Export von Leistungen ermöglichen es schliesslich einem
arbeitslosen Schweizer oder EU-Bürger, in einem anderen Land eine Arbeit zu suchen
und sich die Arbeitslosenentschädigung während maximal drei Monaten nachschicken
zu lassen. In Anbetracht der relativ hohen Zahl von befristeten Arbeitsverhältnissen
ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – 1997 hatten rund 90 000 EU-
Staatsangehörige einen unterjährigen Arbeitsvertrag in der Schweiz – wurde eine
siebenjährige Übergangsregelung ausgehandelt. Diese sieht vor, dass die Schweiz in
diesem Zeitraum bei Arbeitnehmern mit unterjährigen Arbeitsverhältnissen das Prinzip
der Zusammenrechnung nicht anwenden muss. Damit haben Kurzaufenthalter nur dann
Anspruch auf Leistungen, wenn sie die sechsmonatige Mindestbeitragszeit nach
schweizerischem Recht erfüllen. Im Gegenzug erstattet die Schweiz während der
Übergangsfrist weiterhin den Wohnsitzstaaten die auf den Löhnen der Grenzgänger
erhobenen Beiträge sowie neu diejenigen der Kurzaufenthalter mit einem
Arbeitsverhältnis von weniger als sechs Monaten. 2
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Im Bereich der Beruflichen Vorsorge wurde vor allem darüber diskutiert, ob die
allgemeine Verweiserbestimmung genüge, wie sie der Bundesrat vorgeschlagen hatte,
oder ob diese durch einen Passus ersetzt werden sollte, der die wesentlichen
Auswirkungen des Koordinationsrechts klar umschreibt. In der ersten Lesung des
Geschäfts stimmte der Ständerat gegen einen Minderheitsantrag Spoerry (fdp, ZH) dem
Bundesrat zu. Auf Antrag seiner Kommissionsmehrheit sprach sich der Nationalrat dann
aber für die vom Ständerat verworfene Lösung aus. In der Differenzbereinigung einigten
sich die Räte darauf, vorderhand die Verweiserbestimmung anzunehmen. Mit einem
Postulat (99.3478) des Ständerates und einer von beiden Kammern überwiesenen
Motion (99.3480) wurde der Bundesrat aber beauftragt, im Rahmen der 1. BVG-Revision
die notwendigen Anpassungen an die EU-Koordinationsvorschriften vorzunehmen. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.06.1999
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat erteilte dem EDI im November 2016 ein Verhandlungsmandat für ein
Sozialversicherungsabkommen mit Kosovo. Damit würden kosovarische
Staatsangehörige die Möglichkeit erhalten, sich Renten der AHV und IV ins Ausland
auszahlen zu lassen. Sozialversicherungsrechtliche Beziehungen mit dem seit 2008
unabhängigen Kosovo fehlen bislang. Bis zum Inkrafttreten des Abkommens wird es
zwei bis drei Jahre dauern. 4

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 16.11.2016
FLAVIA CARONI

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Von der Öffentlichkeit vorerst kaum bemerkt, trat auf den 1. Januar des Berichtsjahres
der mit dem revidierten Gesetz über die Bundessteuer eingeführte Grundsatz in Kraft,
wonach die AHV-Renten zu 100% und nicht wie bisher bloss zu 80% zu versteuern
sind. Von Nationalrat Zisyadis darauf angesprochen, begründete der Bundesrat die
Massnahme damit, dass ja auch die während des Erwerbslebens entrichteten Beiträge
vollumfänglich vom steuerbaren Einkommen abgesetzt werden können, weshalb er
keinen Grund sehe, auf die Änderung zurückzukommen. 5

ANDERES
DATUM: 23.01.1995
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat behandelte in der Frühjahrssession die Revision der freiwilligen AHV für
Auslandschweizerinnen und -schweizer. Dieses im Vergleich zur obligatorischen AHV
„Mini-Sozialwerk“ mit nur gerade 54'000 Versicherten ist seit seiner Einführung
chronisch defizitär. Der Bundesrat hatte bereits mehrmals vergeblich die Auflösung
beantragt, war aber immer am Parlament gescheitert, das die Solidarität mit den
Schweizer Kolonien im Ausland höher wertete als finanzielle Überlegungen. Da sich mit
dem Inkrafttreten der bilateralen Verträge mit der Europäischen Union auch alle EU-
Bürgerinnen und -Bürger diesem Versicherungszweig hätten anschliessen können,
drängte sich eine Revision auf. Hinsichtlich der Einschränkung des Versichertenkreises
unterstützte der Ständerat die Vorschläge des Bundesrates. Danach sollten in Zukunft
nur noch Personen der freiwilligen Versicherung beitreten können, die während fünf
Jahren in der Schweiz versichert waren und nun in einem Land ohne
Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz leben. Bezüglich der Höhe des
Mindestbeitrags wollte er hingegen weiter gehen als die Landesregierung. Der jährliche
Minimalbeitrag sollte auf den dreifachen Mindestbeitrag der obligatorischen
Versicherung festgelegt werden (heute 324 Fr.); der Bundesrat hatte lediglich eine
Verdoppelung vorgeschlagen. Weil nicht alle Staaten mit einem
Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz (rund 30 Länder plus die Staaten der EU
und der EFTA) eine gleichwertige Altersvorsorge anbieten, beschloss der Nationalrat,
dass sich alle Personen weiter sollten versichern können, die unmittelbar vor ihrem
Beitritt fünf Jahre der obligatorischen AHV unterstellt waren und jetzt in einem Nicht-
EU-Staat wohnen. Aus Rücksicht auf viele ältere Schweizer Kolonien insbesondere in
Südamerika, die zum Teil in prekären finanziellen Verhältnissen leben, und auf die
Mitarbeiter karitativer Organisationen im Ausland, die nur über geringe Einkommen
verfügen, begnügte er sich mit der Verdoppelung des Mindestbeitragssatzes. In diesem
Punkt stimmte der Ständerat diskussionslos zu. Nachdem er sich aber von der
Verwaltung hatte bestätigen lassen, dass der UNO-Pakt über wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Rechte eine Ungleichbehandlung von EU- und Nicht-EU-Bürgern zulässt,
beschränkte er den Versichertenkreis auf Schweizer- und EU-Bürgerinnen und
-Bürger, die während mindestens fünf Jahren in der Schweiz der AHV unterstellt waren
und nun in einem Nicht-EU-Staat leben. Hier schloss sich ihm der Nationalrat an. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.06.2000
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.24 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Eine Motion Kaufmann (svp, ZH) forderte, dass die Alters- und Hinterbliebenenrente
der AHV steuerlich vollständig befreit werden sollte. Einerseits würde diese, dem Willen
der Motion entsprechend, aus der Liste der steuerbaren Einkünfte im Bundesgesetz
über die direkte Bundessteuer gestrichen. Andererseits sollte es den Gemeinden und
Kantonen freigestellt bleiben, diese Steuerbefreiung ebenfalls einzuführen. Der
Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da eine solche Steuerfreiheit mit sehr
hohen Mindereinnahmen verbunden wäre, die Solidarität unter den Generationen
strapaziert würde und die Besteuerungsgrundsätze der Allgemeinheit und der
Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit verletzt würden. Der Nationalrat
folgte dieser Argumentation und lehnte die Motion mit 112 zu 48 Stimmen ab. 7

MOTION
DATUM: 10.06.2010
LUZIUS MEYER

Der Nationalrat überwies ohne Debatte eine Motion Müller (fdp, SG) zur Beratung an
den Ständerat, welche den Bundesrat beauftragt, mit Liechtenstein ein umfassendes
Doppelbesteuerungsabkommen auszuhandeln. Damit soll die Situation der in der
Schweiz lebenden AHV-Bezüger verbessert werden, welche ihre Rente aus dem
Fürstentum erhalten. Seit Beginn des Berichtsjahres sind diese Renten in Liechtenstein
der Quellensteuer unterstellt. Gleichzeitig müssen sie in der Schweiz weiterhin als
Einkommen versteuert werden, was zur Doppelbelastung der betroffenen Rentnerinnen
und Rentner führt. 8

MOTION
DATUM: 15.06.2012
FLAVIA CARONI

Die CVP reichte im November ihre Initiative „Für Ehe und Familie – Gegen die
Heiratsstrafe!“ ein. Die Initiative verlangt, die Benachteiligung der Ehe gegenüber
anderen Lebensformen insbesondere bei den Steuern und Sozialversicherungen
aufzuheben. Siehe dazu hier.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.11.2012
FLAVIA CARONI

Im Vorjahr hatte der Nationalrat eine Motion Müller (fdp, SG) zur Aushandlung eines
Abkommens mit Liechtenstein angenommen, um eine Doppelbesteuerung in der
Schweiz lebender AHV-Bezüger, die ihre Rente aus dem Fürstentum erhalten, zu
verhindern. Im Berichtsjahr nahm auch der Ständerat die Vorlage an. Zuvor hatte die
vorberatende Kommission für Wirtschaft und Abgaben eine Ergänzung angebracht,
wonach bei den Grenzgängern der Status quo erhalten bleiben und eine in
Liechtenstein geplante Quellenbesteuerung der Schweizer Arbeitnehmenden
verhindert werden solle. 9

MOTION
DATUM: 10.09.2013
FLAVIA CARONI

Zur Volksinitiative der CVP „für Ehe und Familie – Gegen die Heiratsstrafe!“, welche
unter anderem die AHV betrifft, siehe hier.

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 23.10.2013
FLAVIA CARONI

Im Dezember 2013 reichte Yvette Estermann (svp, LU) eine Motion für eine steuerfreie
AHV ein. AHV-Renten sollten demnach auf Bundesebene vollständig steuerbefreit
werden, wobei den Kantonen und Gemeinden eine Besteuerung weiterhin möglich
bleiben sollte. Sie reiche damit die im Jahr 2010 vom Nationalrat abgelehnte Motion
Kaufmann (svp, ZH; Mo. 08.3726) erneut ein, da sich die Situation der älteren
Bevölkerung laufend verschlechtere. Statt immer mehr Geld dem Ausland zukommen zu
lassen, solle man sich auf die eigenen Bürgerinnen und Bürger konzentrieren, erklärte
sie. Der Bundesrat empfahl die Motion zur Ablehnung. Eine Steuerbefreiung der AHV-
Renten sei nur korrekt, wenn man umgekehrt auch auf einen Steuerabzug der AHV-
Beiträge verzichten würde, erklärte er. Zudem würden die AHV-Beziehenden dadurch
gegenüber den übrigen Steuerzahlenden massiv begünstigt und damit das
verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgebot verletzt. Schliesslich müssten auch die
Mindereinnahmen von CHF 770 Mio. pro Jahr gegenfinanziert werden. Ende 2015 wurde
die Motion unbehandelt abgeschrieben. 10

MOTION
DATUM: 05.12.2013
ANJA HEIDELBERGER
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Die Räte behandelten 2014 die Botschaft des Bundesrates zur Volksinitiative
„Millionen-Erbschaften besteuern für unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)“, die im
Vorjahr zustande gekommen war. Erstrat war der Ständerat. Nachdem er den Entwurf
zuerst an die Kommission zurückgewiesen hatte, um die Frage nach der Gültigkeit der
Initiative – problematisch ist die vorgesehene rückwirkende Einführung der Steuer –
und nach der Einheit der Materie zu klären, folgte die kleine Kammer in der
Herbstsession schliesslich dem Bundesrat und empfahl die Initiative zur Ablehnung.
Bezüglich der AHV hatte der Bundesrat in seiner Botschaft betont, Zusatzeinnahmen
seien grundsätzlich sehr willkommen, angesichts der Nachteile der Initiative wolle man
die Finanzierung jedoch im Rahmen der Strategie Altersvorsorge 2020 mit anderen
Mitteln sicherstellen. Im Ratsplenum erläuterten die Befürworter der Initiative, man
erwarte durch die Steuer Einnahmen von rund CHF 3 Mrd. jährlich, wovon zwei Drittel
der AHV zugute kommen würden. Dieses Geld werde dringend benötigt, sei doch ab
dem Jahr 2020 oder spätestens 2025 mit einer Unterdeckung zu rechnen. Dank den
Zusatzeinnahmen könnte die im Rahmen der Strategie Altersvorsorge 2020 geplante
Mehrwertsteuererhöhung auf einen Prozentpunkt statt zwei beschränkt und die AHV-
Beiträge der Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden könnten gesenkt statt erhöht
werden, was die Wirtschaft ankurble. Eine Verwendung von Erbschaftssteuereinnahmen
für die AHV sei zudem vernünftig, da sich heute viele Erben und Erbinnen zum
Zeitpunkt der Erbschaft selbst bereits im Rentenalter befänden. Die Gegnerschaft ging
mehrheitlich nicht auf die AHV-Thematik ein, jedoch wurde der Einwand geäussert,
durch die zusätzliche Finanzierung würde das strukturelle Problem der AHV, die
demographische Veränderung, nicht gelöst. Es werde also kein Beitrag zu einer
nachhaltigen Reform geleistet, vielmehr beabsichtige das Initiativkomitee einen
weiteren Ausbau der ersten Säule. In der Wintersession schloss sich der Nationalrat
dem Beschluss des Ständerates an, womit die Initiative dem Volk zur Ablehnung
empfohlen wird. Für eine ausführliche Betrachtung der Parlamentsdebatte und
insbesondere der – im Zentrum stehenden – steuerlichen Aspekte, siehe hier. Für eine
Beleuchtung der staatspolitischen Dimension (Rückwirkung, Einheit der Materie), siehe
hier. 11

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.09.2014
FLAVIA CARONI

Im März 2019 forderte Peter Hegglin (cvp, ZG) in einem Postulat vom Bundesrat einen
Bericht über Lösungsvarianten zu AHV, Pensionskassen und Steuern, mit denen die
Erwerbstätigkeit nach Erreichen des Regelrentenalters gefördert werden kann. Wegen
der steuerlichen Progression sei ein Rentenaufschub heute nur für die AHV, nicht aber
für die AHV-Beziehenden attraktiv, rechnete er vor. Massnahmen wie die Erhöhung des
Freibetrags und der damit einhergehenden Entlastung der Erwerbseinkommen von den
AHV-Beiträgen würden Personen im Regelrentenalter auch für die Arbeitgebenden und
den Schweizer Arbeitsmarkt interessant machen, erklärte Hegglin. Dadurch könnte die
in Kürze entstehende Beschäftigungslücke bekämpft werden. 
Auch der Bundesrat erklärte entsprechende Anreize für wichtig, betonte jedoch, dass
er diese bereits in der Vorlage zur AHV 21 vorgesehen habe und es daher keiner
weiteren Analyse bedürfe. 
In der Parlamentsdebatte zum Postulat in der Sommersession 2019 erwiderte Hegglin,
dass der Bundesrat diesen Aspekt zwar bezüglich der AHV, nicht aber bezüglich der
Pensionskassen und der Steuern behandle – Letzteres wolle er noch nicht einmal
prüfen. Um solche Gedanken anstellen zu können, solle das Postulat angenommen
werden, argumentierte er. Mit 26 zu 7 Stimmen (bei 1 Enthaltung) folgte der Ständerat
diesem Aufruf und nahm das Postulat an. 12

POSTULAT
DATUM: 20.06.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2019 nahm die Bundeskanzlei die Vorprüfung der Volksinitiative «Ja zu
steuerfreien AHV- und IV-Renten» vor. Die Initiative eines Komitees um SVP-
Nationalrätin Yvette Estermann (svp, LU) – dessen Mitglieder zuvor bereits die Initiative
«Ja zu mehr Mitbestimmung der Bevölkerung bei der Kranken- und Unfallversicherung»
eingereicht hatten –, beabsichtigt, AHV- und IV-Renten von Personen mit jährlichem
Einkommen unter CHF 72'000 von den Steuern zu befreien. Mit der Initiative wolle man
der steigenden finanziellen Belastung der Rentnerinnen und Rentner entgegenwirken,
erklärte das Initiativkomitee. Zur Finanzierung, die im Initiativtext nicht geregelt ist,
schlug Estermann im Rahmen einer Medienkonferenz vor, auf die Auszahlung der
Kohäsionsmilliarde zu verzichten. Eine ähnliche Motion Estermann aus dem Jahr 2013
(Mo. 13.4074), die ihrerseits auf einer Motion Kaufmann (svp, ZH; Mo. 08.3726) beruhte,
war unbehandelt abgeschrieben worden. Der Bundesrat hatte seine
Ablehnungsempfehlung damals damit begründet, dass die AHV- und IV-Beziehenden
gegenüber den übrigen Steuerzahlenden nicht bevorteilt werden sollten, eine

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 24.09.2019
ANJA HEIDELBERGER

01.01.65 - 01.01.24 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Steuerbefreiung der Renten korrekterweise auch eine Besteuerung der AHV-Beiträge
nach sich ziehen müsste und die hohen Kosten – 2014 sprach er von CHF 770 Mio.
jährlich – gegenfinanziert werden müssten. 
Sammelbeginn für die Unterschriften war der 24. September 2019, die Sammelfrist
würde folglich bis zum 24. März 2021 laufen. Aufgrund des vom Bundesrat verhängten
Fristenstillstands bei eidgenössischen Volksbegehren bis zum 31. Mai 2020 wird diese
Frist entsprechend verlängert. 13

Bei der AHV sei der Zeitpunkt des Eintrags im Handelsregister für juristische Personen,
die aus einer Personenunternehmung hervorgehen, zentral für den Beginn der
Beitragspflicht. Dies stimme zwar grundsätzlich mit dem Verfahren bei der Festlegung
der Steuerpflicht in der direkten Bundessteuer überein, im Steuergesetz sei jedoch in
Ausnahmefällen eine rückwirkende Umwandlung des Unternehmens möglich. Dieser
Unterschied in den Startzeitpunkten führe in der Praxis zu Schwierigkeiten, erklärte
Albert Vitali (fdp, LU) Ende 2019 in seiner Motion für eine Harmonisierung von AHV-
und Steuerrecht, mit der er ebendieses Problem beheben wollte. Diskussionslos
beantragte der Bundesrat die Motion zur Annahme. 
Der Nationalrat behandelte den Vorstoss in der Sommersession 2020, eine Woche
nachdem Albert Vitali verstorben war. Stillschweigend nahm die grosse Kammer die
Motion an. 14

MOTION
DATUM: 19.06.2020
ANJA HEIDELBERGER

Am 7. Juni 2021 gab die Bundeskanzlei medial kaum beachtet das Scheitern der
Volksinitiative «Ja zu steuerfreien AHV- und IV-Renten» bekannt. Die Sammelfrist der
Initiative sei drei Tage zuvor ungenutzt abgelaufen. 15

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.06.2021
ANJA HEIDELBERGER

Im August 2021 behandelte die SGK-SR die Motion Vitali (fdp, LU) für eine
Harmonisierung von AHV- und Steuerrecht. Die Kommission stellte fest, dass das BSV
die entsprechende Wegleitung in der Zwischenzeit im Sinne der Motion angepasst
hatte. Neu kann also bei einer rückwirkenden Umwandlung auch der für die Steuern
geltende Stichtag zur Festlegung der AHV-Beiträge der Selbständigerwerbenden
herangezogen werden. Entsprechend empfahl die Kommission die Motion einstimmig
zur Ablehnung, da diese bereits erfüllt sei. Stillschweigend folgte der Ständerat in der
Herbstsession 2021 diesem Antrag und lehnte die Motion ab. 16

MOTION
DATUM: 27.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Berufliche Vorsorge

Mit einer parlamentarischen Initiative hatte Robbiani (cvp, TI) 2004 beantragt, dass aus
Gründen der Steuergerechtigkeit für die Quellenbesteuerung der Leistungen aus der 2.
Säule und der Säule 3a nicht der Sitzkanton der Sammelstiftung, sondern der letzte
Wohnsitzkanton des Begünstigten zuständig sein sollte, falls dieser zwischenzeitlich im
Ausland lebt. Die zuständigen Kommissionen beider Kammern hatten der Initiative
Folge gegeben, weil damit jenen Kantonen, die während der Erwerbstätigkeit des
Begünstigten beim steuerlichen Einkommen Abzüge für die berufliche Vorsorge
zulassen mussten, im Gegenzug die Einnahmen aus der Quellensteuer zufliessen sollten.
Der Bundesrat beantragte Nichteintreten auf die Vorlage, weil damit ein erheblicher
administrativer Mehraufwand entstehen würde. Er konnte sich mit Unterstützung von
FDP und SVP knapp durchsetzen. Eine Motion (07.3454) Robbiani (cvp, TI) mit der
gleichen Stossrichtung wurde ebenfalls verworfen. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2007
MARIANNE BENTELI

Die Räte behandelten eine parlamentarische Initiative Fischer (glp, LU) zur Besteuerung
von Freizügigkeitsgeldern bei Wegzug aus der Schweiz in ein Land ausserhalb des
EU/Efta-Raumes. Gemäss aktueller Rechtslage sind Freizügigkeitsguthaben, die nach
Wegzug der versicherten Person bezogen werden, am Ort des Geschäftssitzes der
Vorsorgeeinrichtung der Quellenbesteuerung unterworfen. Daraus entsteht eine
Missbrauchmöglichkeit: Versicherte können ihre Freizügigkeitsguthaben kurzfristig in
einen steuergünstigen Kanton transferieren und so beträchtliche Steuerersparnisse
erreichen. Aus diesem Grund verlangt der Vorstoss eine Änderung der
Steuergesetzgebung. Neu soll die Quellensteuer am letzten in der Schweiz liegenden
Wohnsitz der versicherten Person anfallen, um einen fairen interkantonalen
Steuerwettbewerb zu gewährleisten. Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.01.2015
FLAVIA CARONI
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Nationalrats gab der parlamentarischen Initiative im Januar 2015 mit 14 zu 11 Stimmen
Folge. Die Gegner argumentierten mit einem unverhältnismässigen Mehraufwand für
die Steuerbehörden. 18

Im Feburar beriet die WAK des Ständerates eine parlamentarische Initiative Fischer
(glp, LU) für eine faire Besteuerung von Freizügigkeitsgeldern. Im Gegensatz zu ihrer
Schwesterkommission gab sie ihr mit 8 zu 4 Stimmen keine Folge. Ausschlaggebend
dabei war ein befürchteter Mehraufwand für die Steuerbehörden und ein Eingriff in die
Steuerhoheit der Kantone. Der Vorstoss wurde somit an das Plenum der grossen
Kammer übergeben. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.02.2015
FLAVIA CARONI

In der Sommersession beriet der Nationalrat die parlamentarische Initiative Fischer
(glp, LU) für eine faire Besteuerung von Freizügigkeitsgeldern. Die vorberatende WAK
empfahl mehrheitlich, der Initiative Folge zu geben, eine bürgerliche Minderheit
Flückiger (svp, AG) plädierte für Ablehnung. Der Urheber des Vorstosses argumentierte,
die Besteuerung der Freizügigkeitsleistungen in einem Kanton, in dem die versicherte
Person möglicherweise nie gewohnt hat und zu dem sie keinen anderen Bezug hat, sei
eine unfaire Facette des Steuerwettbewerbs. Das Steuerschlupfloch sei nicht etwa
intendiert, sondern unerwünscht. Die Minderheitssprecherin erklärte, die Minderheit
störe sich insbesondere ob des Geltungsbereichs der parlamentarischen Initiative.
Dieser umfasse neben Kapitalleistungen auch Pensionen und Ruhegehälter, was ein
Bericht des EFD bestätige. Das bisherige System sei effizient, habe sich bewährt und
garantiere Rechtssicherheit. Dagegen bringe die durch den Vorstoss angestrebte
Änderung administrativen Aufwand und Zusatzkosten. Der Rat folgte der
Kommissionsmehrheit mit 104 zu 83 Stimmen ohne Enthaltungen. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2015
FLAVIA CARONI

Im Ständerat beantragte eine Mehrheit der vorberatenden Kommission für Wirtschaft
und Abgaben, der parlamentarischen Initiative Fischer (glp, LU) für eine faire
Besteuerung von Freizügigkeitsgeldern keine Folge zu geben. Sie blieb damit bei ihrer
Haltung aus der ersten Beratung. Eine Minderheit Levrat (sp, FR) setzte sich für Folge
geben ein. Das Nein-Lager, das argumentierte, die neue Regelung könne sogar zu einem
Abfluss von Steuergeldern ins Ausland führen, überwog in der kleinen Kammer: Sie
lehnte den Vorstoss mit 24 zu 15 Stimmen ohne Enthaltung ab. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.09.2015
FLAVIA CARONI

Private Vorsorge

Die grosse Kammer nahm ein Postulat ihrer WAK an, welches den Bundesrat beauftragt,
einen Bericht über die Über- und Unterbesteuerung der privaten Altersvorsorge
vorzulegen. Insbesondere soll er aufzeigen, welche steuerlichen Effekte beim Bezug
von Pensionskassen-Geldern oder Säule-3a-Geldern und anschliessender Umwandlung
in eine Leibrente eintreten. Im Weiteren soll er die künftige steuerliche Behandlung von
Schweizer Grenzgängern, die zwar in der Schweiz wohnen, aber im grenznahen Ausland
besteuert werden, in Bezug auf die Säulen 3a und 3b aufzeigen. 22

POSTULAT
DATUM: 01.10.2007
MARIANNE BENTELI

Eine Motion der FDP-Liberalen Fraktion bezweckt eine Neuregelung der Besteuerung
der Säule 3b. Dabei soll eine Überbesteuerung aufgehoben werden: Nach aktueller
Rechtslage wird beim Rückkauf einer Rentenversicherung der Säule 3b pauschal ein
Anteil von 40% als (Zins-)Ertrag angesehen und muss damit als Einkommen versteuert
werden. Dieser Betrag entspreche im heutigen Zinsumfeld längst nicht mehr der
Realität, so die Begründung zur Motion, vielmehr müsse somit das eingelegte Kapital
doppelt versteuert werden. Auf diesen Missstand habe auch das Bundesgericht bereits
hingewiesen. Mit der heutigen Technik sei es für die Versicherer im Gegensatz zu früher
ein Leichtes, den Ertragsanteil und den Anteil der Kapitaleinlage an einer Rückzahlung
auszuweisen. Der Bundesrat beantragte, die Motion abzulehnen. Der erhöhte
administrative Aufwand einer genauen Berechnung sei nicht sachgerecht, und nebst
der kritisierten Über- sei mit der aktuellen Regelung durchaus auch eine
Unterbesteuerung möglich, welche ebenfalls wegfallen würde, so die Begründung. Man
sei aber bereit, die Höhe der Pauschale zu überprüfen. Der Nationalrat behandelte den
Vorstoss in der Herbstsession. Er verzichtete auf eine Debatte und nahm die Motion mit
120 zu 63 Stimmen bei einer Enthaltung an. Die ablehnenden Stimmen kamen dabei von

MOTION
DATUM: 16.09.2014
FLAVIA CARONI
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den linken Fraktionen und Teilen der CVP. 23

Im Juni 2018 behandelte die WAK-SR die vom Nationalrat angenommene Motion der
FDP-Fraktion zur Neuregelung der Besteuerung der Säule 3b, nachdem sie Anfang 2015
beschlossen hatte, die Beratung des Vorstosses zu sistieren, bis der Bundesrat eine
Anpassung der Höhe der Pauschale für die Besteuerung von Leistungen aus
Leibrentenversicherungen geprüft hatte. Die Mehrheit der Kommission (9 zu 0 Stimmen
bei 1 Enthaltung) stimmte mit der einreichenden Fraktion überein, dass ein Anteil von
40 Prozent als Zinsertrag im heutigen Zinsumfeld zu hoch sei. Gleichzeitig lehnte sie
aber eine effektive Berechnung der Kapitalrückzahlungs- und der Ertragskomponente,
wie in der Motion vorgeschlagen, aufgrund des zu grossen administrativen Aufwandes
ab. Aus diesem Grund beantragte sie eine Änderung der Motion, damit die Pauschale
flexibilisiert und an die Anlagebedingungen angepasst werden kann. Damit käme die
Besteuerungsquote mit dem heutigen Zinsniveau bei 26 Prozent zu liegen. Andrea
Caroni (fdp, AR) lobte im Rahmen der Ständeratsdebatte in der Herbstsession 2019
zwar die Bereitschaft der Kommission, die «Steuerstrafe in der Säule 3b» abzuschaffen,
betonte jedoch nochmals, dass eine Besteuerung der tatsächlichen Ertragsanteile
durchaus möglich wäre. Aufgrund der langen Wartezeit begnüge er sich aber mit der
vorliegenden Version, erklärte er. Finanzminister Maurer erklärte sich im Namen des
Bundesrates bereit, die Motion in der vorliegenden Form umzusetzen, und der
Ständerat stimmte der geänderten Motion stillschweigend zu. 24

MOTION
DATUM: 10.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2019 stimmte der Nationalrat der vom Ständerat geänderten
Motion der FDP.Liberalen-Fraktion bezüglich einer Neuregelung der Besteuerung der
Säule 3b stillschweigend zu. Die WAK-NR hatte zuvor ihre Unterstützung für die
Änderung erklärt, da damit das Ziel der Motion erreicht werden könne, ohne dass den
kantonalen Behörden zu viel Mehraufwand generiert werde. Wichtig sei aber, betonte
die Kommission, dass der Bundesrat die Höhe der Pauschale regelmässig an die
Anlagebedingungen anpasse. 25

MOTION
DATUM: 12.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im September 2018 reichte Erich Hess (svp, BE) eine Motion für eine Stärkung der
persönlichen Altersvorsorge ein. Durch eine von den Steuern abzugsfähige
Maximaleinzahlung von CHF 15'000 pro Jahr (für Erwerbstätige ohne berufliche
Vorsorge CHF 45'000 pro Jahr) anstelle der bisherigen CHF 6'768 soll die private
Vorsorge attraktiver gemacht werden. 
Der Bundesrat lehnte den Vorstoss ab, da bereits jetzt nur 13 Prozent der
Steuerzahlenden den Maximalbetrag der dritten Säule geltend machen können. Zwei
Jahre nach Einreichung wurde die Motion im September 2020 unbehandelt
abgeschrieben. 26

MOTION
DATUM: 25.09.2020
ANJA HEIDELBERGER

Im November 2021 präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zum Bundesgesetz über
die Besteuerung von Leibrenten und ähnlichen Vorsorgeformen, mit der er die
abgeänderte Motion der FDP.Liberalen-Fraktion für eine Besteuerung des
Ertragsanteils statt der Kapitaleinlage in der Säule 3b umsetzte. Stillschweigend
schrieben Stände- und Nationalrat den Vorstoss in der Folge ab. 27

MOTION
DATUM: 24.11.2021
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahressession 2022 setzte sich der Ständerat mit dem bundesrätlichen
Vorschlag für eine Flexibilisierung der Besteuerung von Leibrenten zur Umsetzung
einer Motion der FDP-Fraktion (Mo. 12.3814) auseinander. Finanzminister Maurer
versuchte, die relativ komplexe Vorlage zusammenzufassen: Bisher waren pauschal 40
Prozent der bezahlten Leibrenten aus der Säule 3b steuerlich abzugsfähig, weil man
davon ausging, dass diese 40 Prozent die Zinsen des einbezahlten Kapitals (also der
übrigen 60 Prozent der bezahlten Leibrenten) und somit einen Vermögensertrag
darstellen. Dieser Anteil liege aber aufgrund der tiefen Zinsen seit Längerem zu hoch,
weshalb der Abzug zukünftig nicht mehr pauschal, sondern entsprechend der
Anlagemöglichkeiten festgelegt werden soll. 2019 wären die Steuereinnahmen mit
dieser Neuregelung um CHF 45 Mio. tiefer ausgefallen, ergänzte der Präsident der WAK-
SR, Alex Kuprecht (svp, SZ). In der Kommission war die Vorlage nicht umstritten,
Kuprecht stellte nur einen Antrag auf Streichung der nicht mehr benötigten
Übergangsbestimmungen des Steuerharmonisierungsgesetzes. Stillschweigend stimmte

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.03.2022
ANJA HEIDELBERGER
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der Rat dem Antrag zu und nahm die Vorlage einstimmig an. 28

In der Sommersession 2022 verabschiedete das Parlament die Flexibilisierung der
Besteuerung von Leibrenten. Für die WAK-NR präsentierten Daniela Schneeberger
(fdp, BL) und Céline Amaudruz (svp, GE) dem Nationalrat die Vorlage; Schneeberger
lobte die vorliegende Lösung als «flexibel» und «angemessen», da die Besteuerung der
Leibrenten bei einem Zinsanstieg ebenfalls erhöht werde. Eine Minderheit Wermuth
(sp, AG) beantragte hingegen Nichteintreten, da es bei dieser Vorlage «um eine doch
sehr marginale Frage» gehe, von der überdies nur vermögende Personen profitieren
würden – gleichzeitig blieben Probleme, deren Lösung allen Personen zugute käme,
weiterhin ungelöst. Zudem komme der Wegfall der Pauschalbesteuerung in Anbetracht
der steigenden Zinsen zum falschen Zeitpunkt, da man damit ein falsches Signal sende.
Dies überzeugte jedoch neben der SP-Fraktion lediglich Stefania Prezioso (egsols, GE).
Folglich trat der Nationalrat mit 131 zu 37 Stimmen auf das Geschäft ein und nahm
dieses in der Folge ohne weitere Diskussionen mit 148 zu 37 Stimmen an. 
Die Schlussabstimmungen passierte die Vorlage mit 156 zu 37 Stimmen (bei 4
Enthaltungen) und 43 zu 0 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) problemlos. Somit werden
Leibrenten zukünftig nicht mehr pauschal, sondern entsprechend der
Anlagemöglichkeiten besteuert. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2022
ANJA HEIDELBERGER

Krankenversicherung

Ein Postulat Loeb (fdp, BE), welches den Bundesrat bat, die Schweizer Haushaltungen
umfassend über das neue KVG zu orientieren, ein Postulat Grendelmeier (ldu, ZH),
das den Bundesrat ersuchte zu prüfen, ob bei der direkten Bundessteuer die Maxima
für den Abzug von Krankenkassenprämien nicht entsprechend dem Anstieg der
Prämien angehoben werden sollten (Po. 97.3162), sowie ein Postulat Schmid (svp, BE)
für eine Prämienbefreiung während längerer Militärdienstzeiten (Po. 97.3348) wurden
ohne Opposition überwiesen. 30

POSTULAT
DATUM: 10.10.1997
MARIANNE BENTELI

Eine von Markus Lehmann (cvp, BS) eingereichte und von Fabio Regazzi (cvp, TI)
übernommene Motion beabsichtigte, Krankenkassenprämien gemäss KVG steuerlich
abzugsfähig zu machen. Bis zu einem steuerbaren Einkommen von CHF 150‘000 sollten
100 Prozent der selbst bezahlten Prämien der KVG-Grundversicherung abzugsfähig
sein, bei höheren steuerbaren Einkommen würde der Anteil reduziert, bis ab CHF
351‘000 noch 10 Prozent übernommen würden. Durch einen Basisselbstbehalt sollen
die Ausfälle für den Bund „in einem verkraftbaren Bereich zu liegen kommen“. Als
Begründung gab der Motionär an, dass es aufgrund der starken Prämienaufschläge zu
einem Reallohnverlust komme, der vor allem den Mittelstand treffe. 

Der Bundesrat entgegnete in seiner Stellungnahme sowie durch Finanzminister Maurer
in der nationalrätlichen Debatte, dass Versicherungsprämien sowohl bei den kantonalen
als auch bei den eidgenössischen Einkommenssteuern bis zu einem Maximalbetrag
bereits abgezogen werden können. Grundsätzlich erachte der Bundesrat einen
vollständigen Abzug der tatsächlichen Kosten insofern als möglich, als sie
unvermeidliche Lebenshaltungskosten darstellen, denen niemand ausweichen könne.
Vor diesem Hintergrund sei dann aber die Abstufung des Abzugs für Besserverdienende
nicht zu rechtfertigen. Zudem müssten neben dem steuerbaren Einkommen
verschiedene Kosten hinzugerechnet werden, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit
korrekt einschätzen zu können. Schliesslich würde die Annahme der Motion zu
beträchtlichen Mindereinnahmen führen. Folglich empfahl die Regierung, die
„verkappte Reichtumssteuer”, wie es Bundesrat Maurer formulierte, abzulehnen. Der
Nationalrat entschied sich anders und stimmte der Motion mit 129 zu 53 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) zu. Befürwortet wurde die Motion geschlossen von der SVP-, BDP- und
CVP- sowie grösstenteils von der FDP-Fraktion, abgelehnt wurde sie von der SP-, der
Grünen- und der GLP-Fraktion. 31

MOTION
DATUM: 04.05.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Zusammen mit der Motion Grin (svp, VD; Mo. 17.3171) behandelte der Ständerat in der
Frühjahrssession 2019 die Motion Lehmann (cvp, BS), mit der er Krankenkassenprämien
gemäss KVG steuerlich abzugsfähig machen wollte. Mit 8 zu 4 Stimmen hatte die SGK-
SR die Motion Lehmann im Januar 2019 zur Ablehnung empfohlen. Zwar befürwortete
die Kommission eine Erhöhung der Pauschalabzüge, da die Krankenkassenprämien zu
den unvermeidlichen Lebenshaltungskosten gehörten. Die Abstufung der Abzüge, wie
sie die Motion Lehmann vorsah, würde jedoch das Steuersystem verkomplizieren.
Stattdessen sprach sich die Kommission mit 9 zu 3 Stimmen für die Motion Grin aus.
Nach ausführlicher Plenumsdebatte zur Frage, ob eine Abstufung der Abzüge nach
Einkommen gerecht sei, lehnte der Ständerat die Motion Lehmann in der
Frühjahrssession 2019 stillschweigend ab und sprach sich mit 30 zu 13 Stimmen für die
Motion Grin aus. 32

MOTION
DATUM: 06.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2022 führten National- und Ständerat eine ausserordentliche
Session zum Thema «Kaufkraft» (22.9013) durch, in der sie verschiedene Vorstösse
diskutierten, die auf eine finanzielle Entlastung der Bürgerinnen und Bürger abzielten,
um der steigenden Teuerung, insbesondere im Bereich Energie, zu begegnen. Eine
Gruppe von Unterstützungsvorschlägen betraf die Krankenkassenprämien.
So forderten die SP-Fraktion im Nationalrat (Mo. 22.3793) sowie Marina Carobbio
Guscetti (sp, TI; Mo. 22.3802) und Isabelle Chassot (mitte, FR; Mo. 22.3801) im
Ständerat eine Erhöhung des Bundesbeitrags an die individuelle Prämienverbilligung für
das Jahr 2023 um 30 Prozent. Da für das Jahr 2023 ein Prämienschock drohe, müssten
Haushalte mit tiefen und mittleren Einkommen auf diese Weise entlastet werden, so die
Begründung für die Forderungen. Der Bundesrat erläuterte, dass der Bundesbeitrag an
die Prämienverbilligung 7.5 Prozent der Bruttokosten der OKP entspreche und somit
zusammen mit den Prämien ansteige. Folglich sei keine zusätzliche Erhöhung des
Beitrags nötig. Um zu verhindern, dass die Kantone ihre eigenen Anteile an die
Prämienverbilligungen weiter reduzieren, verwies der Bundesrat auf seinen indirekten
Gegenvorschlag zur Prämien-Entlastungs-Initiative. Während der Nationalrat die Motion
der SP-Fraktion mit 97 zu 95 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) annahm, wies der Ständerat
die beiden Motionen aufgrund eines Ordnungsantrags Juillard (mitte, JU) der
Kommission zur Vorberatung zu.
Einen anderen Lösungsweg bezüglich der hohen Krankenkassenprämien schlugen
Thomas de Courten (svp, BL; Mo. 22.3816) im Nationalrat und Marco Chiesa (svp, TI; Mo.
22.3863) im Ständerat vor: Sie verlangten, dass die Krankenkassenprämien zukünftig
vollständig von den Bundessteuern abgezogen werden können, wie dies bereits in
einigen früheren Vorstössen verlangt worden war. Damit sollen «jene Personen
[entlastet werden], die ihre Krankenkassenprämien noch aus dem eigenen
Portemonnaie bezahlen». Der Bundesrat verwies in seiner Antwort auf seine Umsetzung
der Motion Grin (svp, VD; Mo. 17.3171), mit welcher der steuerliche Abzug der
Krankenkassenprämien bereits erhöht werden soll. Damit werde ein Teil der
Forderungen der Motionen de Courten und Chiesa umgesetzt, ein vollständiger Abzug
hätte jedoch zu hohe Steuerausfälle zur Folge – insbesondere auch im Hinblick auf die
von den Motionären ausgeführten, für den Bund zukünftig zusätzlich anfallenden
Kosten. Mit 142 zu 53 Stimmen respektive 36 zu 5 Stimmen (bei 1 Enthaltung) lehnten
beide Räte die Motionen ab, wobei sie nur bei Mitgliedern der SVP-Fraktion auf
Zustimmung stiessen. 33

MOTION
DATUM: 21.09.2022
ANJA HEIDELBERGER

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Die Behörden Deutschlands und der Schweiz schlossen mit Blick auf die
Arbeitslosenversicherung eine Zusatzvereinbarung ab, die eine Lücke in den bisher
getroffenen Regelungen schliessen soll. Im Zentrum des Abkommens stehen die
Angehörigen eines Drittstaates, die in Deutschland wohnen und in der Schweiz
arbeiten oder die Grenze mit umgekehrter Absicht täglich passieren. Diese Personen
fielen bisher aus dem sozialen Netz, sobald sie arbeitslos wurden, da die früheren
Abkommen zwischen Deutschland und der Schweiz den Anspruch auf Arbeitslosengeld
nur für jene Grenzgänger regelten, die entweder deutscher oder schweizerischer
Nationalität waren. 34
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